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Ihre Anfrage vom 29. April 2020 nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) bez. IT-
Strategie und Digitalisierung 

BEZUG

ANLAGE

Sehr geehrte Frau ████, 

mit e-mail vom 29. April 2020  begehren Sie die Übersendung der IT-Strategie und des Konzeptes 
zur Digitalisierung der Serviceleistungen des BKG nach § 1 IFG. 

Antwort:

Eine explizite IT-Strategie zur Digitalisierung der Serviceleistungen des BKG existiert nicht. 
Vielmehr wird das vorliegende IT-Rahmenkonzept jährlich mit den vom IT-Rat des Bundes 
erarbeiteten strategischen Zielen und Vorgaben aktualisiert und über konkrete Maßnahmen im 
BKG technisch umgesetzt und finanziert. 

Der Schwerpunkt der Serviceleistungen des BKG liegt auf Leistungen für die Bundesverwaltung, 
welche bereits digitalisiert sind. Die Notwendigkeit eines Konzeptes zur Digitalisierung der 
Serviceleistungen ist daher nicht gegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
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einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Puhze


